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1. Aufgaben des Grünordnungsplans und umweltrelevante Prüfpflichten 

Nach Art.4 BayNatSchG sind Grünordnungspläne Bestandteile des Bebauungsplans. Darin 
werden die Belange des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes berücksichtigt, eine 
angemessene Freiflächenentwicklung im Siedlungsgebiet vorgesehen und notwendige 
ökologische Ausgleichsmaßnahmen festgelegt. 

 

1.1 Vermeidungsgebot gemäß § 15 BNatSchG  
Vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen. Dabei ist zu prüfen, ob das Planungsziel mit einem 
quantitativ oder qualitativ geringeren Eingriff in Natur und Landschaft erreicht werden kann. 
Das gemeindliche Planungsziel als solches wird durch das Vermeidungsgebot nicht infrage 
gestellt. Bei Beeinträchtigung von gesetzlich geschützten Biotopen muss zusätzlich geprüft 
werden, ob die Erteilung einer Ausnahme nach Art. 23 Abs. 3BayNatSchG bzw. einer Befreiung 
nach § 67 Abs. 1BNatSchG möglich ist.  

 
1.2 Artenschutz 

Der Artenschutz ist grundsätzlich im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Dabei ist der 
in den §§ 44 bis 47 BNatSchG geregelte besondere Artenschutz, der europarechtliche 
Vorgaben der FFH- und Vogelschutz-Richtlinie in nationales Recht umsetzt, abwägungsfest, 
d.h. die in § 44 Abs. 1 bis3 BNatSchG enthaltenen Verbote können nicht „weggewogen“ 
werden. Artenschutzmaßnahmen sind frühzeitig in die Bauleitplanung zu integrieren.  

 
1.3 Eingriffsregelung nach dem BauGB  

Die Handhabung der Eingriffsregelung in der Bauleitplanung ist im Baugesetzbuch (BauGB) 
unter Bezugnahme auf die Bestimmungen des Bundesnaturschutzgesetzes geregelt. Nicht 
vermeidbare Eingriffe sollen durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen kompensiert werden. 
Nach § 1a Abs. 3 Sätze 2 bis 4 BauGB erfolgt der Ausgleich durch geeignete Darstellungen und 
Festsetzungen nach 9 BauGB als Flächen oder Maßnahmen zum Ausgleich.  

 
2. Bestandsanalyse  

2.1 Natürliche Grundlagen: Tiere und Pflanzen, Klima, Oberflächenwasser, Geologie und Böden  
 

Die natürlichen Grundlagen wurden schon ausführlich bei der Aufstellung des 
Bebauungsplans im Jahr 1999 beschrieben und werden hier nur auszugsweise wiederholt bzw. 
für den Änderungsbereich konkretisiert bzw. aktualisiert:  
 
Der Änderungsbereich, des noch nicht als Industriegebiet umgesetzten Bebauungsplans 
umgesetzten besteht vorwiegend aus bisher noch intensiv genutzten Ackerflächen. Diese 
liegen allerdings innerhalb der Feldvogelkulisse Rebhuhn, besitzen also eine Bedeutung für 
Feldvögel. An der südlichen Begrenzung ist der Trockengraben des Lohgrabens vorgelagert, 
im westlichen Bereich mit Gebüsch bestanden. An der westlichen Begrenzung des 
Änderungsbereichs verläuft der Gleiskörper der Streutalbahn mit angrenzenden 
Bahndämmen, die Potenzial für Trockenvegetation und die Zauneidechse aufweisen. 
 
Die Niederschlagsverhältnisse sind von der Lage im Regenschatten der Rhön geprägt. Die 
Niederschläge bewegen sie sich im Raum Mellrichstadt nur zwischen 550-650 mm. Ständig 
wasserführende Gräben nicht vorhanden. Der Lohgraben verläuft in einer leichten 
Geländemulde als Trockengraben mit 5% Gefälle von Ost nach West der Streu zu.  
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Geologisch besteht der Änderungsbereich aus Hangablagerungen aus dem Quartär bis Tertiär, 
unterhalb der Stufe des mittleren Muschelkalks, was sich auch in der bodenkundlichen 
Übersichtskarte wieder spiegelt. (siehe Auszüge aus geologischer Karte und bodenkundlicher 
Übersichtskarte). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus LFU Geologische Karte von Bayern 1: 1.25000 
Legende:  
„hg       Hangablagerung, Hanglehm, -sand oder -schutt, Quartär,   

Pleistozän bis Holozän 
plOs     Tertiär- Ostheim-Formation, ungegliedert, Ton, grau bis bunt, 

karbonatfrei, Sand, gelblich oder Kies, lehmig bis sandig, Tertiär, Pliozän 
mm       Mittlerer Muschelkalk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auszug aus LFU, bodenkundliche Übersichtskarte 1: 25.000 
 

Legende: 
22d (braun) Böden aus Substraten von Terrassenablagerungen, vorherr-

schend Braunerde aus kiesführendem Sand bis Sandlehm  
503 a (violett) Pararendzina, aus skelettführendem Schluff bis Ton (Kalk-, 

Mergelstein) 
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2.2 Flächen im Ökoflächenkataster und bisherige Festlegungen des Grünordnungsplans 
 

2.2.1 Maßnahmen und Entwicklungsziele des Grünordnungsplans 1999 
(siehe auch Übersichtskarte auf der folgenden Seite) 

 

Öffentliche Flächen 
1. Baumreihe aus Hochstämmen 1. Ordnung pflanzen 
2. Baumreihe aus Hochstämmen 2. Ordnung pflanzen 
3. Entwicklung der Baumstreifen und Grünflächen im Straßenraum als Magerrasen 
4. Entwicklung einer vierreihigen Hecke mit Krautsaum 
7.  Entwicklungsziel Biotopverbund entlang des Bahndammes. Bahndamm freihalten 

von Gehölzaufwuchs durch regelmäßige Mahd, neue Grünflächen als Magerrasen 
anlegen 

8.  Entwicklungsziel Biotopverbund entlang des Lohgrabens. Einbau von einzelnen 
Staustufen, Aufweitung des Uferprofils, Anlage von Krautsäumen, Ergänzung des 
vorhandenen Gehölz-bewuchses, Entwicklung einer artenreichen Vegetations-
struktur durch kleinräumig wechselnde Pflegeintensität, Teilbereiche alle 3 Jahre 
mähen, Teilbereiche 2-mal jährlich mähen. 

 
Private Flächen 
10.  Baumreihe aus Hochstämmen 1. Und 2. Ordnung pflanzen, Unterpflanzung mit 

Sträuchern der potentiell natürlichen Vegetation 
11.  Ergänzung der Maßnahme Nr. 7 Biotopverbund Bahndamm, Anlage von Magerrasen, 

max. 10% der Flächen mit Gehölzen bepflanzen 
12  Bepflanzung der Böschung mit Gehölzen der potentiell natürlichen Vegetation 

 
 
2.2.2. Von der Stadt Mellrichstadt gemeldete Ausgleichsflächen für das Ökoflächenkataster:  

(siehe auch Übersichtskarte auf der folgenden Seite) 

 
Nr. 60107, Nr. 60106, Nr.60105, Nr. 60104,  

- als Teilflächen Nord in 10m Breite,  
Entwicklungsziel Hecken entsprechend Nr.4 des Grünordnungsplans 

 
- als Teilflächen Süd in 17m Breite   

Entwicklungsziel Biotopverbund entlang des Lohgrabens entsprechend Nr.8 des 
Grünordnungsplans mit unterschiedlichen Uferprofilen, Gebüschen, Krautsäumen, sowie 
Baumreihe aus Hochstämmen entsprechend Nr.1 des Grünordnungsplans. 

 

Nr. 60122   
           Entwicklungsziel Biotopverbund entlang des Bahndamms als Magerrasen entsprechend Nr.7 

des Grünordnungsplans 
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Übersichtskarte 
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3. Konfliktanalyse und Konfliktminderung 

3.1 Geplante Eingriffe 

Darstellung des geplanten Eingriffs bei der 1. Änderung des Bebauungsplans im Vergleich zum bisher 
rechtskräftigen Plan. 
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3.2 Entstehende Konflikte und deren Verminderung 

 

Konflikt 1: 

Durch den geplanten Gleisanschluss im Westen muss der Grünzug östlich des Gleises entfallen und 
damit die Eingrünung Richtung Streutal sowie der Biotopverbund im Umfeld des Bahndamms.  

Als Konfliktminimierung bietet sich an, die Eingrünung Richtung Streutal und den Biotopverbund im 
Umfeld des Bahndamms westlich der Bahnlinie vorzusehen. 

 

Konflikt 2  

Durch die Zusammenlegung zweier Baufelder zu einem großen Baufeld entfallen im mittleren und 
östlichen Bereich 2 Grünzüge in Nord-Süd- Richtung mit Baumreihen im öffentlichen Bereich mit den 
daran angrenzenden privaten Grünflächen. 

Als Konfliktminimierung bietet sich an, einen neuen, das Gelände gliedernden Grünzug weiter östlich, 
und den zweiten Grünzug an die Ostgrenze zu verlegen, jeweils mit Baumreihen. 

 

Konflikt 3  

Wegen der Dimension des vorgesehenen Baukörpers im vorhandenen hängigen Gelände wird sich im 
Westen eine Auffüllung um ca.7m ergeben, im Osten eine Abgrabung von gut 7m.  

Als Konfliktminimierung bietet es sich an, die sich ergebenden teils großen Böschungen mit Sträuchern 
und Bäumen zu bepflanzen und als naturnahes Gebüsch zu pflegen, so wie es der Grünordnungsplan 
auch bisher schon vorsieht. 

 

Konflikt 4 

Die im Ökoflächenkataster als Ausgleichsflächen festgelegten Grünzüge des Lohgrabens im Süden mit 
17m und als Hecke im Norden mit 10m werden durch den geplanten Gleisanschluss verkleinert. 

Als Konfliktminimierung bietet es sich an, die punktuellen Eingriffe etwa westlich der Bahnlinie 
auszugleichen, aber ansonsten die Festsetzungen für beide bisherigen Ausgleichsflächen konsequent 
umzusetzen. 

 

Konflikt 5 

Es gilt artenschutzrechtliche Verbotstatbestände zu vermeiden. Dies betrifft hier in der ausgewiesenen 
Feldvogelkulisse die Brutvogelarten des Offenlandes, wie Rebhuhn und Feldlerche und im Umfeld des 
Bahndammes/Gleises die potentiell vorkommenden Zauneidechsen.  

Als Konfliktminimierung müssen Vermeidungsmaßnahmen festgesetzt werden und es muss eine 
gezielte ökologische Baubegleitung durch Biologen vor und während der Bauzeit erfolgen.  
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3.3 Beibehaltung oder notwendige Modifizierung von textlichen Festsetzungen  

Ansonsten sollen aber soweit wie möglich die Grundzüge der Grünordnungsplanung von 1999 
beibehalten werden und wenn nötig, im Hinblick auf das geplante Bauvorhaben modifiziert werden 
oder im Hinblick auf neuere Kenntnisse und Regelungen ergänzt werden. In der folgenden Tabelle sind 
die bisherigen textlichen Festsetzungen aufgelistet und in der rechten Spalte Anmerkungen zur 
Beibehaltung oder zum Änderungsbedarf.  

Textliche Festsetzungen (Grünordnungsplan 1999) 
(Ohne zu den Maßnahmen 5, 6 und 9, die außerhalb 
des Geltungsbereichs der Änderungsplanung liegen.) 

Anmerkungen zum 
Änderungsbedarf unter 
Beibehaltung der Grundzüge 
der Planung 

 

 
 
 
bleibt 
 
bleibt 
 
bleibt, aber Baumarten nach 
Eignung für Parkplätze und 
Wurzelraum nach Richtlinien 
FLL 
 
Bleibt, aber ohne Obstbaum 
 
 
Zu Hinweisen 
 

 

 

 
Zu Hinweisen  
 
 
Enƞällt, da automaƟsch 
gewährleistet durch 
Bahnbetrieb 
 
 
Bleibt im Norden und Osten, 
Im Westen wird Baumreihe 
weiter enƞernt von der 
Bahnlinie gepflanzt, siehe3.6.4 
 
Siehe 3.2 
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Erhöhung auf 2,0m 
mindestens einreihige Hecke 
außerhalb des Zauns zur 
Einbindung in die LandschaŌ  
Ergänzt: Durchlässigkeit für 
KleinƟere 
 

 

 
bleibt 

 

bleibt 

 

Bleibt, aber letzter  
Halbsatz kann enƞallen  
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Betriŏ nur Straße „Zur 
Waldflur“ 
 
Baumarten nach Eignung für 
Straßen und Wurzelraum nach 
Richtlinien FLL. 
 
 

Im Ökoflächenkataster ist 
Heckenstreifen von 10m Breite 
gemeldet. 
bleibt  

 

Enƞällt, da betrieblich genutzt.  
Pflege gewährleistet im 
Rahmen des Bahnbetriebes 

 

 
Bleibt weitgehend: Ist mit 17m 
Breite im Ökoflächenkataster 
gemeldet. Wird in der Planung 
von 3 Zufahrten 
durchschniƩen, staƩ bisher 
von 2. 

Es werden Festsetzungen zum Artenschutz ergänzt zur Vermeidung artenschutz-rechtlicher 
Verbotstat-bestände für folgende Tiergruppen:  Brutvogelarten des Offenlandes und Zauneidechsen 
 
Die Gehölzarten des Anhangs werden unter „Hinweise durch Text“ ergänzt und als zerƟfizierte 
gebietseigene Gehölze mit Angabe des HerkunŌsgebietes definiert. 
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4. Grünordnerisches Konzept und Auswirkung auf die Schutzgüter 
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Auswirkung der geänderten Planung auf die Schutzgüter: 

 

Auswirkung auf Landschaftsbild 

Die Einbindung des großen Baukörpers in die Landschaft wird mit randlich zu pflanzenden Laubbäumen 
1. und 2. Ordnung vorgenommen. Die Einbindung der entstehenden Böschungen durch Abgrabung 
und Aufschüttung wird mit flächiger Pflanzung von naturnahen Hecken und Gebüschen gewährleistet. 

 

Auswirkung auf Schutzgut Boden: 

Der Versiegelungsgrad mit GRZ 0,8 bleibt im Vergleich zum rechtskräftigen Bebauungsplan gleich. Ein 
Anteil von 20% ist weiterhin zu begrünen. 

 

Auswirkung auf Wasser 

Die Rückhaltung von Niederschlagswasser konnte nur empfohlen werden. Eine Versickerung ist bei 
den Bodenverhältnissen nur eingeschränkt möglich. Bei den PKW-Parkplätzen sind weiterhin 
wasserdurchlässige Beläge festgelegt.  

 

Auswirkung auf Tiere und Pflanzen 

Es ist eine ökologische Baubegleitung zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbote festgelegt. Die 
ökologische Aufwertung des Lohgrabens mit wechselfeuchten Zonen, die 10m breite Heckenanlage im 
Norden und Osten schaffen neue Lebensräume. Die Einfriedungen werden kleintiergerecht 
ausgeführt. Weiterhin werden durch Schmetterlings- und Wildbienensäume und extensive 
Wiesenstreifen Lebensräume für Insekten geschaffen.  

 

Auswirkung Klima 

Eine Dachbegrünung konnte weiterhin wie bisher nicht festgesetzt, sondern nur empfohlen werden. 
Die Parkplatzflächen werden mit schattenspendenden Bäumen begrünt.  
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5.  Eingriffsregelung in der Bauleitplanung 

5.1 Berechnung des Kompensationsbedarfs 

Die Berechnung erfolgt nach dem Leitfaden“ Bauen im Einklang mit Natur und Landschaft in 
Verbindung mit der Bayerischen Kompensationsverordnung. Durch den Vergleich der Planung von 
1999 zur geplanten 1. Änderung wurde der Kompensationsbedarf ermittelt. 

 

5.2  Festlegung des Ökologischen Ausgleichs  

Der erforderliche ökologische Ausgleich wird westlich der Bahnlinie auf Flurnummer 8.653 
geschaffen.  

 
Eine Gesamtfläche von 5.200 m² wird dem Bebauungsplan als Ausgleichsfläche A3 zugeordnet. Die 
Fläche ist von der Stadt Mellrichstadt dem Bayerischen Ökoflächenkataster zu melden. Die beiden 
anderen Ausgleichsflächen A1 und A2 sind im Bayerischen Ökoflächenkataster hinsichtlich der Fläche 
und der Beschreibung zu korrigieren. Für die Ausgleichsfläche A1 in 10m Breite in Privatbesitz ist eine 
Grunddienstbarkeit als Ökologische Ausgleichsfläche einzutragen. 
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Fazit 

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind damit die Eingriffe durch die 1.Änderung des Bebauungsplans 
ausgeglichen. 

 

 

Im Februar 2026 

Günther Maak, Dipl.- Ing. Landschaftsarchitekt 

Am Stiegel 5   
97286 Winterhausen   
09333/903637  
maak.office@t-online.de 
 


